
Informationen zur Raumentwicklung
Heft 6.2015 603

Viel Wind um den Wind 
Aktuelle Herausforderungen für die Regionalplanung  
in Brandenburg

Petra Overwien 
Ulrike Groenewald 

Dr. Petra Overwien 
ist Referatsleiterin im Referat 
GL 3 – Angelegenheiten der 
Regionalplanung, Erneuerbare 
Energien in der Gemeinsamen 
Landesplanungsabteilung  
Berlin-Brandenburg, zuständig 
für Angelegenheiten der  
Regionalplanung. 
petra.overwien@ 
gl.berlin-brandenburg.de 
 
Ulrike Groenewald 
ist Referentin in der Gemein-
samen Landesplanungsabteilung 
Berlin-Brandenburg, zuständig 
für die Rechtsangelegenheiten 
der länderübergreifenden  
Landesplanung sowie der  
Regionalplanung und der Braun-
kohlen- und Sanierungsplanung. 
ulrike.groenewald@ 
gl.berlin-brandenburg.de

Das Land Brandenburg strebt bis 2030 einen weiteren Ausbau der Windenergienutzung an. 
Die Regionalplanung hat die anspruchsvolle Aufgabe, dafür zwei Prozent der Landesfläche 
zu sichern und zugleich die Windenergienutzung auf geeignete Gebiete zu beschränken. 
Der Beitrag beleuchtet einige zentrale rechtliche und politische Herausforderungen, mit de-
nen sich die Akteure dabei konfrontiert sehen. 

Die Regionalplanung steuert die Windenergienutzung in Brandenburg flächendeckend seit 
über zehn Jahren mit Hilfe von Eignungsgebieten, die Ziele der Raumordnung darstellen. 
Mit einem ausgewogenen Planungskonzept, das in einem transparenten Verfahren unter 
Beteiligung der Kommunen und der Öffentlichkeit entsteht, lassen sich die vielfältigen In-
teressenkonflikte rund um die Windenergie am besten ausgleichen. Aktuelle Forderungen, 
per Landesgesetz höhenbezogene Mindestabstände für Windenergieanlagen zu Wohnsied-
lungen bzw. Wohngebäuden festzulegen, kollidieren allerdings mit dieser Strategie.

1 Einführung 

Brandenburg hat früh erkannt, welche 
Chancen die Nutzung der Windenergie so-
wohl für die Wirtschaft und den Arbeits-
markt als auch für den Umweltschutz bietet. 
Dabei stand von Anfang an der geordnete 
Ausbau der Windenergie in diesem dünn 
besiedelten Flächenland (ca. 2,45 Mio. Ein-
wohner auf 30.000 km2) mit im Fokus.

Ende 2014 existierten in Brandenburg 
rund 3.300 Windenergieanlagen mit knapp 
5.500 MW installierter Leistung. Gegenüber 
dem Jahr 2000 ist das ein Zuwachs von gut 
5.000 MW. Brandenburg nimmt damit nach 
Niedersachsen aktuell den zweiten Rang 
unter den Bundesländern ein.1 Die Strom-
erzeugung aus Windenergie deckte 2013 
rein rechnerisch 60 % des Stromverbrau-
ches in Brandenburg; 2004 waren es nur 
knapp 18 %.2 Die Windbranche beschäftigt 
in Brandenburg etwa 6.100 Arbeitskräfte.3 

Die entscheidenden politischen Weichen 
für den weiteren Ausbau der Windenergie-
nutzung stellte die Landesregierung in ih-
ren Energiestrategien von 2008 und 2012.4 
Die dort formulierten Ziele sehen eine Stei-
gerung der Windenergie auf 7.500 MW bis 
2020 bzw. auf 10.500 MW installierte Leis-
tung bis 2030 vor. Dabei wird angenom-

men, dass der Leistungszuwachs ab 2020 
hauptsächlich über Repowering erfolgen 
dürfte. Deshalb blieb es bei der Zielsetzung, 
für die Windenergienutzung etwa zwei Pro-
zent der Landesfläche (ca. 585 km2) bereit 
zu stellen. 

Es ist Aufgabe der Regionalplanung, in aus-
reichendem Umfang geeignete Flächen zu 
sichern. Dies erfolgt in Brandenburg über 
die Festlegung von Eignungsgebieten für 
die Windenergienutzung (Windeignungs-
gebiete) in Regionalplänen mit einem Maß-
stab von 1 : 100.000. 

Der Beitrag zeigt auf, welche rechtlichen 
und praktischen Herausforderungen sich 
daraus für die Regionalplanung ergeben. 
Im Folgenden werden zunächst das Pla-
nungssystem und die Organisation der Re-
gionalplanung in Brandenburg erläutert 
(Kapitel 2). Anschließend stehen Eignungs-
gebiete als Instrument zur Steuerung der 
Windenergie in Brandenburg im Fokus (Ka-
pitel 3). Ein Rückblick auf die Implementie-
rung von Eignungsgebieten in das Raum-
ordnungsgesetz dient als Ausgangspunkt, 
um die gerade wieder aktuelle Diskussion 
über den Zielcharakter dieses Instrumentes 
zu beleuchten. Anschließend gehen wir auf 
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die neuere Rechtsprechung und die Konse-
quenzen für die Regionalplanung in Bran-
denburg ein. Der nächste Teil (Kapitel 4) 
berichtet über Erfahrungen bei der Umset-
zung der Rechtsprechung in die Planungs-
praxis, insbesondere im Hinblick auf Krite-
rien für ein schlüssiges Planungskonzept. 
Außerdem werden einige Interessenkonflik-
te bei dem Ausbau der Windenergienutzung 
aufgezeigt und abschließend die Übertrag-
barkeit einer neuen gesetzlichen Regelung 
aus Bayern diskutiert (Kapitel 5).

2 Raumordnung in Berlin  
 und Brandenburg

Die Länder Berlin und Brandenburg planen 
ihre räumliche Entwicklung gemeinsam. 
Ein Staatsvertrag von April 1995 regelt für 
den Gesamtraum der Länder Berlin und 
Brandenburg eine dauerhafte Zusammen-
arbeit in der Landesplanung. Seit dem 
1. Januar 1996 nimmt die Gemeinsame 
Landesplanungsabteilung Berlin-Branden-
burg als bundesweit einmalige Einrichtung 
sämtliche Aufgaben der Landesplanung  
für das Gesamtgebiet beider Länder wahr. 

Die Gemeinsame Landesplanungsabteilung 
ist Teil der für Raumordnung zuständigen 
obersten Behörden beider Länder, derzeit 
des Ministeriums für Infrastruktur und Lan-
desplanung des Landes Brandenburg und 
der Senatsverwaltung für Stadtentwick-
lung und Umwelt des Landes Berlin. Sie ist 
als Rechtsaufsichtsbehörde zuständig für 
die Genehmigung der Regionalpläne (vgl. 
Abb. 1).

Seit 1993 gibt es in Brandenburg fünf Re-
gionale Planungsgemeinschaften, die als 
Körperschaften des öffentlichen Rechts die 
Regionalplanung wahrnehmen. Grundla-
ge ist das Gesetz zur Regionalplanung und 
zur Braunkohlen- und Sanierungsplanung.5 
Die fünf Regionalen Planungsgemeinschaf-
ten sind: Prignitz-Oberhavel, Uckermark-
Barnim, Havelland-Fläming, Lausitz-Spree-
wald und Oderland-Spree. Ihre Mitglieder 
sind die Landkreise und kreisfreien Städte. 
Alle Regionen grenzen an das Land Berlin 
(Abb. 2) und umfassen damit sowohl metro-
polnahe Räume als auch strukturschwäche-
re äußere Landesteile. Dadurch können alle 
Regionen an einem Ausgleich zwischen den 
unterschiedlichen Teilräumen des Landes 
aktiv mitwirken.

Landesentwicklungsprogramm 2007
der Länder Berlin und Brandenburg

(LEPro 2007)

Landesentwicklungsplan
Berlin-Brandenburg

(LEP B-B)
Maßstab 1 : 250.000

Landesentwicklungsplan
Flughafenstandortentw.

(LEP FS)
Maßstab 1 : 100.000

Braunkohlen- und 
Sanierungspläne

Brandenburg
Maßstab 1 : 50.000

Brandenburger Regionalplanung
Maßstab 1 : 100.000

Regionalplanerischer Elemente des Berliner FNP
Maßstab 1 : 25.000

Kommunale Bauleitplanung

System und Instrumente der Raumplanung
in der Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg

Abbildung 1
Quelle: 

Gemeinsame Landesplanungs- 
abteilung Berlin-Brandenburg
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3 Steuerung der Windenergie durch  
 Regionalplanung in Brandenburg

3.1 Steuerungsmodell Eignungsgebiet

Windenergieanlagen gehören seit 1997 zu 
den baurechtlich privilegierten Vorhaben. 
Sie sind dem Außenbereich zugewiesen 
und dort grundsätzlich bauplanungsrecht-
lich zulässig. Die Raumordnungs- und Flä-
chennutzungsplanung hat die Möglichkeit, 
die Windenergienutzung auf bestimmte 
hierfür geeignete Flächen zu konzentrieren 
und dafür an anderer Stelle auszuschließen 
(§ 35 Absatz 3 Satz 3 BauGB). 

Im windreichen Land Brandenburg war der 
Handlungsbedarf von Anfang an groß. Die 
Regionalen Planungsgemeinschaften über-
nahmen diese Steuerungsaufgabe, indem 
sie in der Regel noch vor der Erarbeitung 
integrierter Regionalpläne Teilpläne für die 
Windenergienutzung aufstellten.

Das hierfür notwendige Instrumentarium 
wurde im ROG 1998 erstmals geregelt. § 7 
Absatz 4 ROG (1998) definierte Vorrang-, 
Vorbehalts- und Eignungsgebiete sowie die 
Möglichkeit, auch Vorranggebiete mit der 
Wirkung von Eignungsgebieten zu kombi-
nieren. In der ursprünglichen Fassung des 
ROG legten Eignungsgebiete lediglich fest, 
dass ein bestimmtes Außenbereichsgebiet 
für die Windenergienutzung geeignet ist. 
Damit wurde diese Nutzung an anderer 
Stelle im Planungsraum ausgeschlossen. 
Durch eine Ergänzung hat der Gesetzge-
ber im ROG 2008 klargestellt, dass mit der 
Eignung des Gebiets die Feststellung ver-
bunden ist, dass andere raumbedeutsame 
Belange nicht entgegenstehen.
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Abbildung 2
Quelle: 
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Seit Einführung des Instruments der Eig-
nungsgebiete weisen alle fünf Regionalen 
Planungsgemeinschaften in Brandenburg 
solche Gebiete aus. Sie haben sich als spe-
zifisches Instrument zur raumverträg lichen 
Steuerung der Windenergie im Sinne des 
§ 35 Absatz 3 Satz 3 BauGB bewährt. Die 
räumlichen Gegebenheiten im Land Bran-
denburg, die sich vor allem durch erheb-
liche Windpotenziale in den Regionen aus-
zeichnen, erfordern eine Steuerung, die 
wirkungsvoll ist und zugleich den kommu-
nalen Planungsträgern noch einen hinrei-
chenden Handlungsspielraum belässt. Das 
Instrument der Eignungsgebiete bietet sich 
hierfür besonders an. Es können relativ gro-
ße Flächen für die Nutzung der Windener-
gie ausgewiesen werden, die der Windener-
gie substanziell Raum verschaffen und den 
Ausschluss der Nutzung im übrigen Pla-
nungsraum rechtfertigen. Aus unserer Sicht 
besteht der entscheidende Vorteil von Eig-
nungsgebieten gegenüber Vorranggebieten 
mit Ausschlusswirkung darin, dass nicht für 
die gesamte Fläche des Eignungsgebietes 
im Detail begründet werden muss, weshalb 
die Windenergie gerade an dieser Stelle 
vorrangig ist und andere raumbedeutsame 
Nutzungen ausgeschlossen werden. Außer-
dem haben die Gemeinden einen größeren 
Gestaltungsspielraum bei der Feinsteue-
rung innerhalb der Eignungsgebiete. 

Während andere Länder dieses Steuerungs-
instrument teilweise nur noch in Verbin-
dung mit Vorranggebieten nutzen,6 gibt es 
für Brandenburg hierfür vorerst keine Alter-
native.

3.2 Zielqualität der Eignungsgebiete 

Voraussetzung für die Steuerung der Wind-
energienutzung über den Planvorbehalt des 
§ 35 Absatz 3 Satz 3 BauGB ist eine positi-
ve Gebietsausweisung für diese Nutzung 
durch Ziele der Raumordnung. Nach der 
Konzeption des Bundesgesetzgebers sind 
Eignungsgebiete insgesamt als Ziele im 
Sinne der gesetzlichen Definition in § 3 Ab-
satz 1 Nr. 2 ROG anzusehen. Bauleitpläne 
sind gemäß § 1 Absatz 4 BauGB an die Eig-
nungsgebiete als Ziele der Raumordnung 
anzupassen.7 Die Bauleitplanung darf keine 
Konzentrationsflächen für die Windenergie-
nutzung außerhalb von Eignungsgebieten 
ausweisen. Diese Ausschlusswirkung hat 

unstreitig Zielqualität. Ob dies in gleicher 
Weise auch für ihre Wirkung innerhalb der 
Eignungsgebiete gilt, wird in Literatur und 
Rechtsprechung unterschiedlich beurteilt. 
Der Eignungsaussage wird entgegenge-
halten, es fehle ihr an der erforderlichen 
Durchsetzungskraft. Ihre Wirkung sei zu 
schwach, um sicherzustellen, dass sich die 
Windenergienutzung innerhalb des Eig-
nungsgebiets gegenüber konkurrierenden 
Nutzungen durchsetzen könne, so wie es 
bei Vorranggebieten der Fall sei. Ein solches 
Maß an Durchsetzungskraft sei aber zwin-
gend erforderlich, um die Windenergienut-
zung über den Planungsvorbehalt des § 35 
Absatz 3 Satz 3 BauGB steuern zu können. 

Dass dem Eignungsgebiet die innergebiet-
liche Zielqualität fehle, ergebe sich aus dem 
Wortlaut und aus der systematischen An-
ordnung der Definitionen in § 8 Absatz 7 
ROG. Daraus sei ein Rangverhältnis zwi-
schen Vorrang-, Vorbehalts- und Eignungs-
gebiet abzuleiten.8

Die Rechtsprechung ergibt dazu kein ein-
heitliches Bild. Verneinen einige Gerich-
te die innergebietliche Zielwirkung von 
Eignungsgebieten aus den vorgenannten 
Gründen9, lassen andere sie wiederum of-
fen,10 legen sie als unproblematische Tat-
sache zugrunde11 oder bejahen sie aus-
drücklich.12 Das Bundesverwaltungsgericht 
hat sich bisher noch nicht eindeutig zur 
Einordnung der Eignungsgebiete als Ziele 
der Raumordnung positioniert. Allerdings 
hat es schon zu der Fassung des ROG 1998 
anerkannt, dass das Privileg der Ausschluss-
wirkung nach der Konzeption des Bundes-
gesetzgebers nur den Vorrang- und den 
Eignungsgebieten zukomme, nicht dagegen 
den Vorbehaltsgebieten, weil diese inner-
gebietlich als Grundsatz anzusehen seien 
und deshalb nicht als Positivausweisung im 
Sinne des § 35 Absatz 3 Satz 3 BauGB ge-
wertet werden können. Ohne eine Positiv-
ausweisung als Ziel der Raumordnung ist 
jedoch kein wirksamer Ausschluss im übri-
gen Planungsraum möglich. Den Eignungs-
gebieten wird die innergebietliche Zielqua-
lität zwar nicht ausdrücklich aber mittelbar 
durch den Hinweis des Gerichts zugespro-
chen, den Ländern stehe es frei, landesge-
setzlich weitere Gebietstypen einzuführen, 
die in ihrer gebietsinternen Durchsetzungs-
kraft und Steuerungswirkung Vorrang- und 
Eignungsgebieten gleichkommen und des-
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halb in der Flächenbilanz bei der Anwen-
dung von § 35 Absatz 3 Satz 3 BauGB als 
Positivausweisung berücksichtigt werden 
können.13 

Zwar sind Regionalpläne bisher überwie-
gend an Abwägungsmängeln gescheitert, 
sodass es auf die Frage der Zielqualität von 
Eignungsgebieten letztlich nicht mehr an-
kam. Jedoch misst die neuere Rechtspre-
chung der „innergebietlichen Durchset-
zungskraft“ eine immer größere Bedeutung 
bei.14 Diese Tendenz könnte dazu führen, 
dass an die Abwägung bei Eignungsge-
bietsfestlegungen deutlich höhere Anfor-
derungen gestellt werden, die sich in ihrem 
Umfang und ihrer Ermittlungstiefe faktisch 
kaum noch von der Abwägung bei der Aus-
weisung von Vorranggebieten unterschei-
den.

Damit stellt sich zugleich die Frage, ob 
es auch aus planerischer Sicht die bes-
te Lösung wäre, Ausschlusswirkungen für 
bestimmte Nutzungen nur noch in Ver-
bindung mit dem stringentesten raumord-
nerischen Instrument, dem Vorranggebiet, 
zuzulassen.

Ähnliche Überlegungen bewegten den Ge-
setzgeber bei der BauROG-Novelle 1998 
dazu, das Eignungsgebiet als neues Pla-
nungsinstrument einzuführen.

Um die Steuerungswirkung des § 35 Ab-
satz 3 Satz 3 BauGB zu erreichen, hätte es 
schließlich genügt, das seit jeher als Ziel der 
Raumordnung anerkannte Vorranggebiet 
mit einer außergebietlichen Ausschluss-
möglichkeit zu kombinieren. Im Gesetzge-
bungsverfahren 1998 erhoben sich jedoch 
Zweifel, ob allein dieser Weg den unter-
schiedlichen Planungsbedürfnissen in den 
Ländern gerecht werden würde.15 

Zum damaligen Regierungsentwurf war ein 
heftiger Meinungsstreit unter den Ländern 
entbrannt. Während die sehr windreichen 
norddeutschen Bundesländer die Einfüh-
rung der Eignungsgebiete befürworteten, 
sprachen sich die südlichen Bundesländer 
mit weniger windreichen Gebieten dage-
gen aus. Sie waren der Meinung, die für 
die Windenergienutzung tatsächlich in 
Betracht kommenden Gebiete auch mit 
dem Instrument eines Vorranggebietes mit 
außergebietlichem Ausschluss steuern zu 

können, weil es sich in ihren Ländern um 
regional begrenzbare Phänomene handel-
te. Vorranggebiete wurden seinerzeit zur 
Sicherung z. B. für Rohstofflagerstätten 
ausgewiesen, da sich ihr Vorrang vor entge-
genstehenden Planungen und Maßnahmen 
aus der Standortgebundenheit rechtferti-
gen ließ. Deshalb erschien das Vorrangge-
biet eher ungeeignet, wenn es darum ging, 
bei nahezu flächendeckender Windhöf-
figkeit in den nördlichen Bundesländern  
quasi ein Massenphänomen zu steuern. 
Die gegensätzlichen Auffassungen in den 
Ländern beruhten also in erster Linie auf 
wenig vergleichbaren räumlichen Gege-
benheiten mit entsprechend unterschied-
lichem Steuerungsbedarf. Als Kompro-
misslösung hat der Gesetzgeber schließlich 
beide Möglichkeiten eröffnet und sowohl 
Eignungsgebiete als auch Vorranggebiete 
mit außergebietlicher Ausschlusswirkung 
geregelt. Mit beiden Instrumenten kann die 
Konzentrationswirkung des § 35 Absatz 3 
Satz 3 BauGB erreicht werden.

Der Zielqualität von Eignungsgebieten 
steht auch nicht entgegen, dass sie in § 8 
Absatz 7 Nr. 3 ROG erst nach dem Vorrang- 
und dem Vorbehaltsgebiet aufgeführt wer-
den. Weder aus der Vorschrift noch aus den 
Materialien zum Gesetzgebungsverfahren 
des ROG 1998 ergibt sich eine Rangfolge 
hinsichtlich der Bindungswirkungen der 
einzelnen Gebiete. Die Materialien spre-
chen vielmehr dafür, dass der Gesetzgeber 
Eignungsgebiete von Anfang an als Ziele 
der Raumordnung angesehen hat. 

Schließlich ist die Frage, ob eine Festlegung 
Zielqualität hat, damals wie heute anhand 
der gesetzlichen Definition und der Auf-
gabenstellung der Raumordnung als rah-
mensetzende Planung zu beantworten. Die 
baurechtliche Regelung in § 35 Absatz 3 
Satz 3 BauGB, die Anlass für die Einführung 
der Eignungsgebiete war, verlangt von der 
Regionalplanung die Ausweisung einer be-
stimmten Nutzung als Ziel der Raumord-
nung, wenn sie diese Nutzung an anderer 
Stelle ausschließen will. Ziele der Raum-
ordnung sind in § 3 Absatz 1 Nr. 2 ROG de-
finiert als verbindliche Vorgaben in Form 
von räumlich und sachlich bestimmten 
oder bestimmbaren, vom Träger der Raum-
ordnung abschließend abgewogenen text-
lichen oder zeichnerischen Festlegungen 
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in Raumordnungsplänen zur Entwicklung, 
Ordnung und Sicherung des Raums.

Diese Voraussetzungen erfüllt das Eig-
nungsgebiet. Es legt fest, dass dort und 
nicht an anderer Stelle für die Windenergie-
nutzung tatsächlich und rechtlich geeignete 
Flächen vorhanden sind. Die Festlegung ist 
auch hinreichend bestimmt oder bestimm-
bar. Sie ist räumlich bestimmt durch die Ab-
grenzung des Eignungsgebiets von dem für 
die Windenergienutzung ausgeschlossenen 
Raum.16 Sachlich ist sie dadurch bestimmt, 
dass der Planungsträger nicht nur eine  
positive landesplanerische Zweckbestim-
mung für die Windenergienutzung trifft, 
sondern diese auch mit der Feststellung 
verbindet, dass andere raumbedeutsame 
Belange nicht entgegenstehen. Um eine sol-
che Feststellung treffen zu können, ist eine 
abschließende Abwägung der auf der Ebene 
der Regionalplanung erkennbaren und re-
levanten raumbedeutsamen Belange inner-
halb des Eignungsgebiets erforderlich. Dies 
sind z. B. Belange des Naturschutzes und 
der Landschaftspflege, das Landschafts-
bild sowie die natürliche Eigenart und der 
Erholungswert der Landschaft. Erfüllt der 
Planungsträger die raumordnungsrecht-
lichen Anforderungen an das Abwägungs-
gebot (§ 7 Absatz 2 ROG), hat auch das 
Eignungsgebiet durchgängig Zielqualität.17 
Auch wenn die innergebietliche Nutzungs-
zuweisung den Gemeinden einen größeren 
Konkretisierungsspielraum belässt als in 
einem Vorranggebiet, steht die Eignung des 
Gebiets für die Windenergie als solche nicht 
zur Disposition und kann damit auch nicht 
lediglich als Grundsatz angesehen werden.

Für eine Zielfestlegung ist es erforderlich, 
dass die Planaussagen nach regionalpla-
nerischen Gesichtspunkten abschließend 
abgewogen sind. Dabei muss ein Ziel nicht 
zwingend ein Höchstmaß an Stringenz 
aufweisen. Der Plangeber kann auch Zu-
rückhaltung üben und der nachfolgenden 
Planungsebene einen entsprechend grö-
ßeren Konkretisierungsspielraum belassen. 
Dieser richtet sich nach dem jeweiligen 
Aussagegehalt des Ziels.18 Genau darin 
liegt der nach wie vor zutreffende Ansatz 
der Eignungsgebiete. Bei der Änderung 
des BauGB und des ROG 1998 kam es dem 
Gesetzgeber ausdrücklich auf ein ausge-
wogenes Verhältnis zwischen kommunaler 
Planungshoheit und Raumordnung an. Das 

neu geschaffene Planungsinstrument sollte 
Gemeinden einen hinreichenden Konkre-
tisierungsspielraum überlassen.19 Städte-
bauliche und ortskonkrete Belange, die auf 
der Ebene der Regionalplanung noch nicht 
Gegenstand der Abwägung waren, sollten 
berücksichtigt werden können. Einen Kon-
kretisierungsspielraum hat die nachfolgen-
de Planungs- und Genehmigungsebene im 
Übrigen bei allen Zielfestlegungen, auch 
bei Vorranggebieten. Bei Eignungsgebieten 
ist er zwar größer, er darf die innergebiet-
liche Eignung aber nicht unterlaufen. Wird 
dieser Umstand in der regionalplaneri-
schen Abwägung berücksichtigt und das 
Eignungsgebiet entsprechend großzügig 
bemessen, sind die Anforderungen an das 
Abwägungsgebot erfüllt.20 Die Regionalpla-
nung darf sich nur nicht „enthalten“ und 
die Konfliktbewältigung vollständig auf die 
Bauleitplanung und die Genehmigungsbe-
hörden verlagern.21

Inzwischen zeichnet sich allerdings ein Pla-
nungsverständnis ab, das eine immer hö-
here innergebietliche „Durchsetzungskraft“ 
verlangt.22 Dieser Ansatz erscheint frag-
würdig, denn § 35 Absatz 3 Satz 3 BauGB 
schreibt nicht vor, dass die Konzentrati-
onswirkung nur durch besonders durch-
setzungsfähige Ziele oder gar nur durch 
Vorranggebiete erreicht werden kann. Der-
artige Anforderungen an die Ausweisung 
von Gebieten für die Windenergienutzung 
lassen sich auch nicht aus der Rechtspre-
chung des Bundesverwaltungsgerichts ab-
leiten. 

3.3 Anforderungen der Rechtsprechung

Die ersten grundlegenden Urteile des Bun-
desverwaltungsgerichts in den Jahren 2002 
und 200323 wollten vor allem etwaigen An-
sätzen von Verhinderungsplanung begeg-
nen. Der Planungsträger müsse positive 
Standortzuweisungen durch Ziele (nicht 
durch Grundsätze) der Raumordnung tref-
fen, um den Ausschluss der privilegierten 
Anlagen auf anderen Teilen des Plangebiets 
rechtfertigen zu können. Nur so sei sicher-
gestellt, dass sich die betroffenen Vorhaben 
dort gegenüber konkurrierenden Nutzun-
gen durchsetzen können. Die Fläche, die 
für die Windenergienutzung zur Verfügung 
stehen soll, dürfe für diesen Zweck nicht 
schlechthin ungeeignet sein. Dem Plan 



Informationen zur Raumentwicklung 
Heft 6.2015 609

müsse ein schlüssiges gesamträumliches 
Planungskonzept zugrunde liegen, das 
den allgemeinen Anforderungen des Ab-
wägungsgebots entspreche. Damit werde 
im Ergebnis eine planerische Kontingen-
tierung der Flächen für die Windenergie-
nutzung ermöglicht. Der Planungsträger 
sei zwar nicht verpflichtet, die Windener-
gienutzung besonders zu fördern, er dürfe 
jedoch nicht unter dem Deckmantel der 
Steuerung in Wahrheit eine rein negative 
Verhinderungsplanung betreiben. Vielmehr 
müsse er der Privilegierungsentscheidung 
des Gesetzgebers Rechnung tragen und für 
die Windenergienutzung in substanzieller 
Weise Raum schaffen. Die Grenze zur unzu-
lässigen Negativplanung lasse sich jedoch 
nicht abstrakt bestimmen, es komme auf 
die tatsächlichen Verhältnisse im jeweili-
gen Planungsraum an. Gesetzliche Vorga-
ben, die zur Sicherung eines bestimmten 
Flächenanteils für die Windenergienutzung 
führen, gebe es nicht.

Dies klärt nicht, nach welchen konkreten 
Maßstäben denn zu bestimmen sei, ob für 
die Nutzung der Windenergie im Ergebnis 
substanzieller Raum verbleibt. Die Anfor-
derungen an ein schlüssiges Planungskon-
zept erschienen jedoch plausibel und nicht 

allzu hoch. Schließlich lag es auf der Hand, 
dass die neuen raumordnungsrechtlichen 
Instrumente dazu dienen sollten, die Wind-
energienutzung zu steuern und nicht zu 
verhindern. Dass nicht nur die positiv fest-
gelegten, sondern auch die ausgeschlosse-
nen Gebiete Ergebnis einer regionalplane-
rischen Abwägung sein mussten, ergab sich 
schon aus der Tatsache, dass es sich um 
Zielfestlegungen handelte.

Die erste Generation der brandenburgi-
schen Teilregionalpläne zur Windenergie 
orientierte sich an diesen Maßstäben, die 
auch das Oberverwaltungsgericht Berlin-
Brandenburg zunächst zugrunde legte. 
Wurden die Eignungsgebiete nach Ermitt-
lung des Windpotenzials und der konkur-
rierenden Flächen- und Nutzungsansprü-
che anhand verschiedener, auch global und 
pauschalierend festgelegter Kriterien abge-
grenzt und war das Verhältnis zwischen Eig-
nungs- und Ausschlussflächen im Ergebnis 
nicht offensichtlich unausgewogen, blieb 
das Planungskonzept ohne Beanstandung. 
Die Bindungswirkung der Eignungsgebiete 
nach „innen“ war ebenso anerkannt wie 
der planerische Spielraum der Gemeinden, 
die Eignungsfestlegung zu konkretisieren, 
ohne sie zu unterlaufen.24

Schritt für Schritt zum Windeignungsgebiet

Ermittlung von „Tabuzonen“
über Ausschlusskriterien (abstrakt/generell):

regionale („weiche“) Kriterien

rechtliche/tatsächliche („harte“) Kriterien

Ermittlung von Windeignungsgebieten
über konkurrierende Belange (konkret):

Belange gegen WE-Nutzung

Belange für WE-Nutzung

substanziell Raum
für die Windenergie?

Schritt 1

Schritt 2

Schritt 3

nein ja

A
b

w
äg

un
g

Planungsraum

Potenzialflächen

Windeignungsgebiete

Abbildung 3

Quelle: 
Gemeinsame Landesplanungs- 
abteilung Berlin-Brandenburg
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Deutlich differenziertere Anforderungen an 
die Planungsmethodik stellte das Bundes-
verwaltungsgericht in seiner Entscheidung 
vom 15. September 2009,25 in der erstmals 
die Begriffe der „harten“ und „weichen“ 
Tabuzonen geprägt wurden. In harten Ta-
buzonen stehen der Windenergienutzung 
rechtliche oder tatsächliche Hindernisse 
entgegen, die sich der Abwägung durch den 
Plangeber entziehen. In weichen Tabuzonen 
schließt der Plangeber selbst die Windener-
gienutzung aus planerisch bedeutenden 
Gründen von vorneherein aus. Diese Zonen 
müssen in abgestuften Planungsschritten 
ermittelt werden, zwingend voneinander 
abgegrenzt und dokumentiert werden. Die 
nach Abzug der harten und weichen Ta-
buzonen verbleibenden Potenzialflächen 
müssen in einem weiteren Arbeitsschritt 
mit den konkurrierenden Nutzungen ab-
gewogen werden. Wenn der Windenergie 
im Ergebnis nicht in substanzieller Weise 
Raum verbleibt, muss das Planungskonzept 
überprüft und ggf. geändert werden. Wird 
diese Stufenfolge nicht beachtet, ist die Pla-
nung fehlerhaft (Abb. 3).

Diese Maßstäbe hat auch das Oberverwal-
tungsgericht Berlin-Brandenburg in seinen 
Entscheidungen sowohl zur Flächennut-
zungsplanung als auch zur Regionalplanung 
übernommen26 und hat den Regionalplan 
Havelland-Fläming – Sachlicher Teilplan 
„Windenergienutzung“ aus dem Jahr 2004 
bereits an den neuen Anforderungen einer 
abschnittsweise Planung gemessen. 

3.4 Folgen für die Regionalplanung 
 in Brandenburg

Für die Regionalplanung hatten insbeson-
dere die Urteile des Bundesverwaltungsge-
richts vom 25. September 2009 (Anm. 25) 
und des Oberverwaltungsgerichts Berlin-
Brandenburg vom 15. September 2010 
(Anm. 26) erhebliche Konsequenzen, denn 
die seinerzeit bereits im Aufstellungsver-
fahren befindlichen Regionalplanentwürfe 
waren nun an den neuen methodischen 
Anforderungen auszurichten. Der danach 
neu aufgestellte „Regionalplan Havelland-
Fläming 2020“ ist bereits genehmigt und am 
30. Oktober 2015 in Kraft getreten. In den 
anderen Regionen dauern die Planverfah-
ren aus unterschiedlichen Gründen noch 
an. Neben den Anforderungen der Recht-

sprechung kamen neue Verfahrensschritte 
hinzu, wie die Einführung der strategischen 
Umweltprüfung und die seit Inkrafttreten 
des ROG 2008 nach jeder Planänderung re-
gelmäßig erforderliche erneute öffentliche 
Auslegung und Beteiligung. Zudem hat die 
Regionalplanung einige Änderungen in der 
gemeinsamen Landesplanung Berlin-Bran-
denburg (Landesentwicklungsprogramm 
2007, Landesentwicklungsplan Berlin-
Brandenburg 2009) zu berücksichtigen. Zu 
beachten sind vor allem die landesplaneri-
schen Fest legungen zum Schutz des Frei-
raums, die einer Ausweisung von Eignungs-
gebieten entgegenstehen. 

In Ausgestaltung des Entwicklungsgebots 
weist das brandenburgische Regional-
planungsgesetz der Regionalplanung die 
Aufgabe zu, die landesweiten Grundsät-
ze und Ziele für die jeweilige Region zu 
konkretisieren und zu vertiefen, wobei sie 
auch einen eigenen planerischen Gestal-
tungsspielraum erfüllen soll. Vor kurzem 
hat das Verwaltungsgericht Cottbus27 das 
Entwicklungsgebot neu interpretiert, in-
dem es annahm, die Unwirksamkeit eines 
landesweiten Raumordnungsplans habe 
zwingend auch die Unwirksamkeit der Re-
gionalpläne zur Folge. Der Regionalplanung 
müsse in zeitlicher Hinsicht ein wirksamer 
Landesentwicklungsplan vorangegangen 
sein. Ohne landesweiten Raumordnungs-
plan könne kein Regionalplan aufgestellt 
werden, denn das raumordnerische Ent-
wicklungsgebot sei genauso zu verstehen, 
wie das baurechtliche Entwicklungsgebot. 
Der Landesentwicklungsplan Berlin-Bran-
denburg (LEP B-B) ist nach Behebung ei-
nes Zitierfehlers in der Rechtsverordnung 
in einem ergänzenden Verfahren auf der 
Grundlage des ROG 2008 rückwirkend zum 
15. Mai 2009 inhaltlich unverändert in Kraft 
getreten,28 sodass dieses Urteil keine Aus-
wirkungen auf die Regionalplanung hat. 
Darüber hinaus darf bezweifelt werden, 
dass das Verhältnis zwischen Landes- und 
Regionalplanung genauso zu bewerten ist, 
wie das zwischen Flächennutzungs- und 
Bebauungsplan. Landesweite Planung und 
Regionalplanung sind in ihrer Verbind-
lichkeit und ihrer Kompetenz zur Zielfest-
legung gleichrangig, während der Flächen-
nutzungsplan nur eine Selbstbindung der 
planenden Gemeinde herbeiführen kann.29 
Der Regionalplanung steht unstreitig ein 
eigener Konkretisierungs- und Gestaltungs-
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spielraum zu. Nach der Rechtsprechung des 
Bundesverwaltungsgerichts ist das raum-
ordnungsrechtliche Entwicklungsgebot je-
denfalls nicht schon dann verletzt, wenn 
ein regionalplanerisches konkretes Ziel for-
mal keine Entsprechung im landesweiten 
Raumordnungsplan findet. Aus den über-
geordneten Grundsätzen des ROG sei auch 
für die Regionalplanung die Ermächtigung 
abzuleiten, z. B. Standorte für Infrastruktur-
vorhaben auszuweisen, auch wenn der lan-
desweite Raumordnungsplan hierzu noch 
keine Festlegungen getroffen hat.30 

Die Regionalplanung hat die Anforderun-
gen an die Erarbeitung eines schlüssigen 
Planungskonzepts aufgenommen und ar-
beitet intensiv an ihrer Umsetzung. Ihre 
Aufgabe ist anspruchsvoll, dürfte aber nicht 
schlicht unlösbar sein.31 Durch die diffe-
renzierten methodischen Anforderungen 
schien das Bundesverwaltungsgericht den 
Planerinnen und Planern zunächst ein 
recht enges Planungskorsett angelegt zu ha-
ben. Inzwischen hat es sich insofern etwas 
gelockert, als z. B. geklärt ist, dass es für die 
Rechtmäßigkeit der Planung nicht auf die 
Verwendung der Begriffe der „harten“ und 
„weichen“ Tabuzonen ankommt, sondern 
darauf, dass eine Unterscheidung der Sache 
nach getroffen und dokumentiert wird. Au-
ßerdem wird den Planungsträgern bei der 
Abgrenzung der Kriterien ein Beurteilungs-
spielraum zugestanden, der sich gerichtlich 
nur auf Nachvollziehbarkeit und Willkür-
freiheit überprüfen lässt.32 

Aus rechtlich theoretischer Sicht mag jetzt 
etwas mehr Klarheit herrschen. Fraglich ist, 
ob sich diese Erkenntnisse auch ebenso klar 
und einfach in der Planungspraxis umset-
zen lassen.

4 Planung in Theorie und Praxis 

Die inzwischen von der Rechtsprechung 
formulierten Anforderungen für die Aus-
gestaltung eines schlüssigen Planungskon-
zeptes lassen in Bezug auf das „Was“ kaum 
noch Fragen offen. In Bezug auf das „Wie“ 
liegt jedoch noch Vieles im Dunkeln, das 
ungeachtet einer derzeit nicht einheitlichen 
Rechtsprechung während der laufenden 
Planungsverfahren, also im operativen Ge-
schäft, geklärt werden muss. 

Gleich mehrere Fragen betreffen die Krite-
rien für die Auswahl und Abgrenzung von 
Konzentrationszonen. Deren klare und 
richtige Zuordnung spielt eine Schlüsselrol-
le für die Beurteilung, ob das Konzept, die 
Abwägung und das Ergebnis einer Planung 
plausibel sind. Dabei stellt sich die brisante 
Frage, welche Kriterien sich der Abwägung 
durch den Plangeber entziehen und welche 
nicht. Die Rechtsprechung erkennt sehr 
wohl an, dass gerade die Unterscheidung 
von sog. harten und weichen Tabuzonen 
in der Praxis mit gewissen Schwierigkeiten 
verbunden sein dürfte, geht jedoch opti-
mistisch davon aus, dass sich dafür Lö-
sungen finden lassen.33 Die Praxis kommt 
dabei allerdings zu unterschiedlichen Er-
gebnissen. Das wiederum beflügelt eine 
Rechtsprechung, die sich auch über das 
„Wie“ Gedanken macht, also zunehmend 
konkretere – nicht unbedingt einheitli-
che – Vorstellungen für die Umsetzung der 
(Rechts-)Theorie in die (Planungs-)Praxis 
entwickelt. 

Welche Herausforderung die Bestimmung 
von Kriterien für Tabuzonen in der Praxis 
bedeutet, zeigt zum Beispiel der Umgang 
mit Landschaftsschutzgebieten. Einige Ge-
richte erkennen Landschaftsschutzgebiete 
pauschal als Kriterien für harte Tabuzonen 
an, weil der Regionalplanung die Befugnis 
fehlt, Schutzgebietsverordnungen zu erlas-
sen, zu ändern, aufzuheben oder Befrei-
ungen davon zu erteilen.34 Andere Gerich-
te akzeptieren Landschaftsschutzgebiete 
nur dann ganz oder teilweise als Kriterien 
für harte Tabuzonen, wenn sich aus der 
jeweiligen Schutzgebietsverordnung eine 
konkrete Unvereinbarkeit mit der Wind-
energienutzung ergibt.35 Letzteres setzt 
eine vertiefte Einzelfallprüfung mit Hilfe 
der Fachbehörden, wenn nicht sogar Fach-
gutachten, voraus. Das sprengt aus hiesiger 
Sicht den Rahmen für eine angemessene 
Prüfung auf der Ebene der Regionalpla-
nung, zumindest dann, wenn im Ergebnis 
einer Konzentrationszonenplanung sub-
stanziell Raum für die Windenergienutzung 
verbleibt.36

Eine weitere offene Frage betrifft Min-
destabstände für Windenergieanlagen zu 
Wohngebäuden bzw. Wohnsiedlungen. Hier 
billigt die Rechtsprechung der Regionalpla-
nung einhellig einen eigenen Gestaltungs-
spielraum zu. Demnach darf die Regional-
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planung aus vorsorgenden Erwägungen 
einen Mindestabstand vorsehen, der über 
die Erfordernisse des Immissionsschutz-
rechtes hinausgeht.37 Mindestabstände des 
Immissionsschutzes wären folglich als Kri-
terien für harte Tabuzonen einzuordnen, 
darüber hinausgehende Mindestabstände 
als Kriterien für weiche Tabuzonen. Die An-
nahme, dazwischen ließe sich eine eindeu-
tige – also in Metern zu messende – Grenze 
ziehen, geht jedoch fehl. 

Ausschlaggebend für die Zulassung von 
Windenergieanlagen nach dem Immissi-
onsschutzrecht ist unter anderem, ob die 
Anforderungen der TA Lärm absehbar ein-
gehalten werden. Dabei handelt es sich 
nicht um Grenzwerte, sondern um Richt-
werte, die sowohl den Abstand, der aus 
Gründen des Immissionsschutzes zwin-
gend geboten ist, als auch den Abstand, 
der aus Gründen des Immissionsschutzes 
zusätzlich vorsorgend zu wahren bleibt, 
umfassen. Die Prüfung im Zulassungsver-
fahren bezieht sich immer auf konkrete 
Vorhaben (Konstruktion, Leistung, Anzahl 
und Standort der Windenergieanlagen) und 
ihre Wirkung auf die Umgebung. Aus die-
sen, nur für den Einzelfall zu ermittelnden, 
Abständen lässt sich nach Auffassung der 
hiesigen Immissionsschutzbehörden kein 
allgemein gültiger Grenzwert ableiten. Das 
wäre allerdings notwendig, um ein abstrak-
tes Kriterium für eine harte Tabuzone zu 
definieren und zu begründen. Deshalb ord-
net die Regionalplanung in Brandenburg 
die Mindestabstände von Windenergieanla-
gen zu Wohngebäuden bzw. Wohnsiedlun-
gen vollumfänglich als Kriterien für weiche 
Tabuzonen ein. Inzwischen gibt es zu dieser 
Vorgehensweise aus der Rechtsprechung 
zustimmende Hinweise.38

Diese Auflistung ließe sich problemlos er-
weitern, wie der fachübergreifende Aus-
tausch zwischen Bund und Ländern zeigt. 
Wie bspw. die Beratungen in der Bund-Län-
der-Initiative Windenergie über mehr als 
vier Jahre offenbaren, bemühen sich Fach-
planung und Raumplanung redlich um eine 
Verständigung, um der Windenergienut-
zung an Land mehr Raum zu verschaffen, 
doch bislang nicht immer mit Erfolg.39 Ein 
grundlegendes Hindernis stellen die un-
terschiedlichen Zugänge dazu dar, die aus 
den jeweiligen Aufgaben und Kompetenzen 
resultieren. Folglich „denkt“ die Raumpla-

nung abstrakt in Flächen, die Fachplanung 
dagegen konkret in Vorhaben. 

So geht die Regionalplanung davon aus, 
dass die Windenergienutzung im Außen-
bereich grundsätzlich überall zulässig ist, 
weshalb die (räumliche) Einschränkung 
dieses Privilegs eine (Plan-)Rechtfertigung 
braucht. Die Fachplanung geht davon aus, 
dass die Windenergienutzung im Außenbe-
reich grundsätzlich unzulässig ist, wenn an-
dere (fachliche) Belange dagegen sprechen. 
Die Fachplanung entscheidet also über den 
Einzelfall, wozu die Regionalplanung je-
doch keine Regelungen trifft.

Deshalb wird auch die Regionalplanung 
in Brandenburg mit Stellungnahmen aus 
der Fachplanung konfrontiert, mit denen 
sie schwer umgehen kann. Die Fachbehör-
den sehen sich oftmals nicht in der Lage, 
eine qualifizierte Einschätzung zu geplan-
ten Windeignungsgebieten abzugeben. 
Stattdessen werden pauschale Abstands-
forderungen erhoben, z. B. zugunsten des 
Artenschutzes oder der Luftsicherheit, die 
zu einer erheblichen Vergrößerung von 
harten Tabuzonen führen würden. Das ge-
schieht unter Rückgriff auf fachliche Emp-
fehlungen, deren empirisches Fundament 
nicht immer aktuell und breit abgestützt 
erscheint. Die Abstimmung der Regional-
planung mit der Fachplanung gestaltet sich 
daher durchaus anspruchsvoll und zuwei-
len langwierig.40 Auch das spricht dafür, 
Eignungsgebieten gegenüber Vorranggebie-
ten als Steuerungsinstrument der Regional-
planung den Vorzug zu geben. 

5 Konflikte rund um den Wind

Der erfolgreiche Ausbau der Windenergie-
nutzung brachte Brandenburg dreimal in 
Folge den „Leitstern Erneuerbare Energi-
en“ der Agentur für Erneuerbare Energien 
(AEE) ein (2008/2010/2012). Doch dieser 
Trend zeigt auch Schattenseiten, denn die 
wachsende Zahl von Windenergieanlagen 
korrespondiert scheinbar mit einer sinken-
den Akzeptanz in der Bevölkerung. Nicht 
zuletzt deshalb rangierte das Land in der 
bundesweiten Vergleichsstudie der AEE 
2014 nicht mehr auf Platz eins, sondern auf 
Platz fünf.41 
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Gegen den Ausbau der Windenergienutzung 
haben sich in Brandenburg inzwischen 
rund 80 Bürgerinitiativen vernetzt, die ei-
nen regen Austausch pflegen. Der Wider-
stand aus der Bevölkerung artikuliert sich 
beispielsweise in Form von Unterschriften-
sammlungen für Gesetzgebungsinitiativen, 
Stellungnahmen zu Regionalplänen und 
Eingaben an Behörden. 

Die Regionalplanung bietet eine Plattform, 
die Bürgerinnen und Bürger verstärkt nut-
zen, um ihre Interessen einzubringen. Die 
erste Generation der Windpläne, die in 
Brandenburg Anfang bis Mitte des letzten 
Jahrzehnts in Kraft traten, kam aufgrund 
der damals geltenden gesetzlichen Bestim-
mungen noch ohne Öffentlichkeitsbeteili-
gung aus. Anzahl und Umfang der Stellung-
nahmen von den Kommunen und Trägern 
öffentlicher Belange blieben überschaubar. 
Das hat sich mit der nächsten Generati-
on der Windpläne deutlich verändert. In-
zwischen erreichen jede Planungsregion 
mehrere tausend Stellungnahmen zu den 
Planentwürfen, vorwiegend aus der Öffent-
lichkeit. So gingen zu einem integrierten 
Regionalplan aus zwei Beteiligungsverfah-
ren rund 6.000 Stellungnahmen ein, da-
von etwa 5.000 aus der Öffentlichkeit. Ins-
gesamt blieben fast 100.000 Einzelpunkte 
auszuwerten und abzuwägen, davon rund 
95.000 Einwendungen aus der Öffentlich-
keit, überwiegend zur Windenergienutzung. 
Unter dem Strich trafen Forderungen, die 
Fläche für die Windenergie zu verdreifa-
chen, auf Forderungen, die Fläche für die 
Windenergie zu halbieren. 

Auf der einen Seite nutzen die Öffentlich-
keitsbeteiligung Investorinnen und Inves-
toren, die mehr Flächen für Windenergie-
anlagen fordern und das vermehrt durch 
umfangreiche Rechts- und Fachgutachten 
untermauern. Auch Grundstückseigentü-
merinnen und -eigentümer, die ihre Flä-
chen für Windenergieanlagen gewinnbrin-
gend verpachten oder verkaufen wollen, 
bringen sich mit ihren Interessen in das 
Verfahren ein. 

Auf der anderen Seite melden sich Bürge-
rinnen und Bürger zu Wort, die sich gegen 
Windenergieanlagen auf ihren Grundstü-
cken oder in der Nähe ihrer Wohnung aus-
sprechen und das zunehmend auch über 
Bürgerinitiativen transportieren. Einige 

Themenfeld (Auswahl) Argumente und Regelungsmöglichkeiten

1. Energiepolitik Weil die Energiewende in mancher Hinsicht noch wenig koor-
diniert zu verlaufen scheint, richten sich Einwendungen gegen 
die Energiepolitik von EU, Bund und Ländern im Allgemeinen; 
im Besonderen werden unzureichende Netzkapazitäten und die 
finanzielle Belastung durch Netzentgelte beklagt. Darauf hat 
die Regionalplanung allerdings keinen Einfluss. 

2. Gesundheitsgefahren Ferner werden Gefahren für die Gesundheit befürchtet, die von 
Windenergieanlagen durch Schall, Lärm oder Schattenwurf 
ausgehen sollen.42 Diese Aspekte können erst in Zulassungs-
verfahren Anlagen bezogen geprüft und beurteilt werden. Die 
Regionalplanung nutzt jedoch ihre Gestaltungskompetenz, um 
vorsorgend über das Immissionsschutzrecht hinausgehende 
Mindestabstände für Windenergieanlagen zu Wohnsiedlungen 
bzw. Wohngebäuden festzulegen. Auf Empfehlung der Lan-
desregierung sehen alle Regionen bei der Planung von neuen 
Gebieten für Windenergieanlagen einen Mindestabstand zu 
Wohngebäuden von einem Kilometer vor.43

3. Brandgefahren Der technische Fortschritt macht heute den Bau von Wind-
energieanlagen mit mehr als 200 m Gesamthöhe möglich, 
sodass auch Wälder als Standorte in Betracht kommen. Die 
neue Generation der Regionalpläne in Brandenburg nimmt das 
zu Recht mit in den Blick. Aus der Bevölkerung wird die Be-
fürchtung geäußert, dass deshalb die Gefahr von Waldbränden 
zunimmt, obwohl das Land Brandenburg über ein flächen- 
deckendes, bundesweit einmaliges Überwachungssystem für 
den Brandschutz in Wäldern verfügt. Zudem sind Windener-
gieanlagen heute üblicherweise mit Brandschutzvorrichtungen 
ausgestattet, die Regelungsgegenstand in Zulassungsverfahren 
sein können, aber nicht in Regionalplänen.44

4. Umweltbelange Viele Argumente gegen Windenergieanlagen zielen auf den 
Landschafts-, Natur- und Artenschutz. Unter anderem sehen 
Bürgerinnen und Bürger die Wertigkeit und Eigenart von 
Landschafts- und Naturräumen durch eine „Verspargelung“ 
mit Windenergieanlagen beeinträchtigt. Ferner erwarten sie 
eine Beeinträchtigung der Lebensräume von schützenswerten 
Tierarten. Mit diesen Themenfeldern setzt sich die Regional-
planung zwangsläufig intensiv auseinander, wobei der Umgang 
mit Artenschutzbelangen eine besondere Herausforderung 
darstellt. 

Themenfelder, die in diesen Stellungnah-
men eine zentrale Rolle spielen, zeigt obige 
Tabelle. 

Diese Beispiele zeigen ein Interesse in der 
Bevölkerung, grundlegende politische Fra-
gen und Kritikpunkte im Zusammenhang 
mit der Energiewende vorzubringen und 
dafür auch die Regionalplanung als Forum 
zu nutzen. Im Ergebnis sieht sich die Regio-
nalplanung überwiegend mit Themen kon-
frontiert, die sich ihrer Regelungskompe-
tenz entziehen. Das führt zwangsläufig zur 
Ernüchterung am Ende eines Verfahrens, 
weil die Regionalplanung dafür keine Lö-
sungen anbieten kann und darf. Außerdem 
liegt es in der Natur der Sache, dass sich 
sehr weit auseinander driftende Interessen 
nicht alle miteinander in Einklang bringen 
lassen (Abb. 4). 

Die zuweilen in der Bevölkerung gehegte 
Hoffnung, allein die Quantität der vorge-
brachten Einwände gegen die Windenergie 

Einwendungen aus der Öffentlichkeit gegen Windpläne
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möge in der Abwägung den Ausschlag ge-
ben, kann sich daher nicht erfüllen. 

Hinzu kommen Aufrufe von Bürgerinitia-
tiven, die Beteiligungsmöglichkeiten be-
sonders rege zu nutzen, mit dem erklärten 
Ziel, das Verfahren mit massenhaften Ein-
wendungen aller Art regelrecht zu überflu-
ten. Das erweckt den Eindruck, als ginge es 
nicht um die Sache, sondern um das Verzö-
gern oder sogar das Verhindern der Regio-
nalplanung an sich. Dabei werden deren 
Vorteile gegenüber einer Bauleitplanung 
oder einem Anlagengenehmigungsverfah-
ren offenbar verkannt. 

Generelle Rückschlüsse auf die Akzeptanz 
der Windenergie in Brandenburg lassen 
sich daraus nicht ziehen, denn eine sehr 
große schweigende Mehrheit der Bevölke-
rung bringt sich in die Regionalplanverfah-
ren gar nicht ein. Selbst wenn angenom-
men wird, dass jede Stellungnahme aus der 
Öffentlichkeitsbeteiligung von einer ande-
ren Person bzw. einem anderen Unterneh-
men abgegeben wird, macht diese Grup-
pe im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung 
einer Region weniger als ein Prozent aus. 
Weil sich darunter auch Befürworterinnen 
und Befürworter der Windenergie befin-

den, bleibt die Zahl der Gegnerinnen und 
Gegner höchst überschaubar. Gleichwohl 
schürt das eine zuweilen hoch emotional 
geführte Debatte um die Zukunft der Wind-
energie in Brandenburg nicht nur in den 
Kommunen und Regionen, sondern auch 
auf Landesebene. 

Aktuell macht sich das an der Frage fest, 
ob Brandenburg die Chance nutzen sollte, 
Mindestabstände von Windenergieanlagen 
zu Wohngebäuden bzw. Wohnsiedlungen 
durch ein Landesgesetz festzulegen. Diese 
Möglichkeit eröffnete der Bund den Län-
dern Mitte 2014 durch eine befristet gel-
tende Änderung von § 249 BauGB.45 Davon 
hat bislang nur Bayern Gebrauch gemacht. 
Dort schreibt das Landesgesetz vom 17. No-
vember 2014, gegen das kurz darauf eine 
Popularklage eingereicht wurde, für Wind-
energieanlagen einen Mindestabstand vom 
10-fachen ihrer Höhe zu Wohngebäuden 
in Gebieten nach §§ 30, 34 und 35 Abs. 6 
BauGB vor. Wird dieser Abstand nicht einge-
halten, gilt die baurechtliche Privilegierung 
nicht. Kommunen können Windenergiean-
lagen dann mit Hilfe von Bauleitplänen er-
möglichen, allerdings nur einvernehmlich 
mit betroffenen Nachbargemeinden.46 

Abbildung 4

Quelle: 
eigene Darstellung nach „Rücken-
wind für die Energie – 10 Fragen, 

Antworten zur Windenergie.“
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Vor diesem Hintergrund befasste sich der 
im Herbst 2014 neu gewählte Landtag in 
Brandenburg bereits in der Plenarsitzung 
am 17. Dezember 2014 mit diesem Thema. 
Zu erneuten Beratungen kam es am 29. Ap-
ril 2015 und am 12. Juni 2015, ohne dass 
sich an der Beschlusslage etwas änderte.47 
Obwohl die Anträge, auch in Brandenburg 
Mindestabstände landesrechtlich festzule-
gen, mehrheitlich abgelehnt wurden, been-
dete das die politische Debatte keineswegs. 
Dazu tragen Stimmen aus dem kommuna-
len Raum bei, die für eine Übernahme der 
sogenannten 10 H-Regelung aus Bayern 
plädieren. Das versuchen auch Bürgeriniti-
ativen über eine – inzwischen vom Landtag 
abgelehnte – Gesetzgebungsinitiative zu 
erreichen.48 Diese Vorstöße verkennen al-
lerdings, dass die Regelung aus Bayern auf 
Brandenburg nicht übertragbar ist. 

Um die 10 H-Regelung anzuwenden gilt 
generell, dass Höhen und Standorte von 
Windenergieanlagen bekannt sein müssen. 
Entsprechende Planungsvorgaben dürfen 
nur die Kommunen in Bebauungsplänen 
machen, in Flächennutzungsplänen oder 
Regionalplänen besteht diese Möglichkeit 
nicht. Der Regionalplanung fehlen also die 
Kompetenzen und Instrumente, mit dieser 
Regelung umzugehen. 

In Brandenburg kommt erschwerend hin-
zu, dass die Regionalplanung die Wind-
energienutzung – anders als in Bayern – 
abschließend steuert. Dadurch wird die 
Windenergienutzung außerhalb der Wind-
eignungsgebiete ausgeschlossen. Ergän-
zend dazu die 10 H-Regelung einzuführen 
würde bedeuten, die Windenergienutzung 
auch innerhalb der Windeignungsgebie-
te einzuschränken. Das dürfte nicht nur 
kontraproduktiv auf die Regionalplanung 
wirken, sondern auch die bundesrechtlich 
verbriefte Privilegierung der Windenergie 
konterkarieren. 

6 Fazit

In der Rechtsprechung zeichnet sich ein 
Trend ab, alle Regional- und Bauleitpläne 
an den aktuellen methodischen Anforde-
rungen zu messen – und zwar unabhängig 
davon, von wann sie stammen. Pläne, die 
vor 2009/2010 in Kraft getreten sind und 
– zwangsläufig – nicht den heutigen Maß-

stäben entsprechen, drohen deshalb vor 
Gericht zu scheitern.49 Das könnte selbst 
Pläne betreffen, die schon einmal in einem 
Klageverfahren bestätigt worden sind. 

Die Konsequenzen sind von erheblicher 
Tragweite. Ergeht die Entscheidung in ei-
nem Normenkontrollverfahren, droht so-
fort ein flächendeckender Verlust der Steu-
erung für die Windenergienutzung in dem 
betreffenden Planungsraum. Ergeht die 
Entscheidung in einem Inzidentverfahren, 
droht die kuriose Situation, dass die Ge-
nehmigungsbehörden einen im Einzelfall 
erfolgreich angegriffenen, aber noch wirk-
samen Plan vollziehen müssen. 

Das spricht dafür, Raumordnungs- und 
Bauleitpläne an den fachlichen und recht-
lichen Anforderungen zu messen, die zum 
Zeitpunkt der Planungsentscheidung gal-
ten (vgl. § 12 Absatz 3 ROG).50 Immerhin 
gibt es neben berechtigten Gründen von 
Einzelnen, einen Plan zu Fall zu bringen, 
auch berechtigte Gründe der Allgemein-
heit, einen Plan zu erhalten. Mit einem 
gewissen Augenmaß bei dem richterlichen 
Blick auf den planerischen Gestaltungs- 
und Beurteilungsspielraum dürfte das auch 
gelingen.

Vieles spricht für eine Steuerung der Wind-
energienutzung durch die Regionalpla-
nung. So lassen sich Interessenkonflikte in 
einem ausgewogenen, Gemeindegrenzen 
übergreifenden Flächenkonzept bestmög-
lich zum Ausgleich bringen. Dabei liegt es 
in der Natur der Sache, dass sich im Ergeb-
nis nicht alle Belange durchsetzen können, 
denn die Forderungen aus Wirtschaft, Um-
welt und Gesellschaft liegen häufig zu weit 
auseinander. Doch die Entscheidung fußt 
auf einem transparenten Verfahren, das 
sowohl die Beteiligung der Kommunen als 
auch der Öffentlichkeit sicherstellt. 

Diese Vorteile bietet weder die Bauleitpla-
nung, weil sie an den Gemeindegrenzen 
endet, noch das Zulassungsverfahren, weil 
dort über einzelne Bauvorhaben entschie-
den wird.51 Die Regionalplanung über-
nimmt damit die schwere, aber überaus 
wichtige Aufgabe, zum Gelingen der Ener-
giewende beizutragen und für eine größt-
mögliche Akzeptanz zu sorgen – wenn man 
sie denn lässt. 
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